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Beratungsergebnis
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Stadtrat
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Betreff:
Bewirtschaftungszuschuss für den Markkleeberger und Cospudener See

 
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die Sachentscheidung zur Bewirtschaftung des
Haushaltsansatzes für die Maßnahme „Betreibung und Bewirtschaftung
Markkleeberger See und Cospudener See“ in der Höhe von 290.000 € zuzüglich

überplanmäßiger Mittel in Höhe von 20.000 € sowie zur Auszahlung dieses Betrages
als Zuschuss an die EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH in
folgenden Raten:
 

- 51.666,70 € bis 01.02.2026

- in den Folgemonaten jeweils 25.833,33 € zum 1. des Monats (ab März)

 

Produkt 55100100

Sachkonto 43150000

Finanzumfang 310.000 €

 
Die Finanzierung der zusätzlichen 20.000,00 Euro erfolgt aus einer Kürzung des USK
44550.40001 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen.

 
Der Nachweis der zweckgemäßen Verwendung der Mittel erfolgt über den
Beteiligungsbericht. 
 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m.

§ 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 29. November 2023.
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Sachdarstellung:
Der Stadtrat von Markkleeberg hat mit den Beschlüssen 183 - 20/2006 sowie
393 - 42/2008 die Bewirtschaftungsaufgaben für den Markkleeberg See und den
Cospudener See der EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
übertragen. Auf dieser Basis erhält die EGW einen jährlichen Zuschuss von der Stadt
Markkleeberg zur finanziellen Sicherung der übertragenen Aufgaben. Dieser wird
jährlich im Haushalt der Stadt Markkleeberg geplant. Im Haushalt 2026 sind dafür

290.000 € geplant. Ab dem Jahr 2025 erfolgte eine Anpassung der
Gebietsabgrenzung. Die EGW wird zukünftig die Bewirtschaftung weiterer Teilflächen

im Bereich des Erholungsgebietes Markkleeberger See absichern, die bislang in der
Unterhaltungspflicht der Stadt Markkleeberg standen. Der Zuschuss erhöht sich damit
wie auch schon im Jahr 2025 um 20.000 €.

 
Finanzielle Auswirkungen:
Produkt:   55100100
Sachkonto:   43150000
Haushaltsansatz:  290.000 Euro

 
Überplanmäßige Mittel in Höhe von 20.000 Euro durch Einsparung beim Produkt
55100100/Sachkonto 44550000.
 
 
 
 
Karsten Schütze

Oberbürgermeister

 
 




